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Angaben zur Sorgeberechtigung 
 

In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den 

Fällen, in denen nicht miteinander verheiratete Eltern in öffentlich beurkundeten 

Sorgeerklärungen nach §§ 1626a, 1626b BGB erklärt haben, dass sie die Sorge gemeinsam 

übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge 

grundsätzlich weiter von beiden Elternteilen gemeinsam ausgeübt. 

 

Die alleinige elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die 

familiengerichtliche Entscheidung nachzuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann 

dieser Nachweis durch ein sog. Negativattest des Jugendamtes erfolgen, in dem das 

Jugendamt das Nichtvorliegen einer gemeinsamen Sorgeerklärung bestätigt. 

 

Beantworten Sie daher folgende Fragen wahrheitsgemäß und bestätigen Sie Ihre Angaben 

mit Ihrer Unterschrift. 

 

Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige Sorgerecht? 

 
 Ja 

 
 

 Nein 
 

Gerichtsurteil/ Negativbescheinigung des 

Jugendamtes vom __________ 

Bitte zur Anmeldung mitbringen! 

 
Einsicht erhalten am____________ 
 
 
˟____________________________ 
Unterschrift Aufnehmender 

 

Bei Lebensgemeinschaften: Haben die Eltern eine Sorgerechtserklärung abgegeben? 

 Ja 

 

 Nein 

Bei „Ja“ bitte den Nachweis zur Anmeldung mit-
bringen. 

Bei „Nein“. Ich bin damit einverstanden, dass auch 
der leibliche Kindesvater bzw. die Kindesmutter 
über die schulischen Leistungen unseres Kindes 
informiert wird. 

 
_____________________________ 
Datum 
 
 
˟___________________________ 
Unterschrift der Mutter/des Vaters 

 
 


